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Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe – Ausflüge/Klassenfahrten
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Ausfüllen des Antrages

Die Antragstellerin/ der Antragsteller 

OrtPLZStraße, Hausnummer

VornameName Geburtsdatum

Wohngeld

erhält folgende Leistungen

Kinderzuschlag Hilfe zum Lebensunterhalt/Sozialhilfe
besondere Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

Bitte fügen Sie als Nachweis den jeweils aktuellsten Bescheid in Kopie bei! 

 Für die Schülerin/den Schüler/das Kind

wird folgende Leistung für Bildung und Teilhabe beantragt nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II:

für eintägige Ausflüge der Schule/Kindertagesstätte

für mehrtägige Klassenfahrten der Schule/Kindertagesstätte

Name Vorname Geburtsdatum

 Die oben genannte  Person besucht folgende Schule/Kindertagesstätte im Schuljahr

OrtPLZStraße, Hausnummer

Name

Bitte legen Sie eine Schulbescheinigung bzw. Bestätigung der Kita bei. 
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Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 
  
Ich verpflichte mich, alle Änderungen über den Bezug von Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung, Sozialhilfe oder 
Leistungen nach dem SGB II dem Landratsamt Deggendorf, Wohngeldstelle unverzüglich mitzuteilen. 
  
Die unten stehenden Hinweise zum Datenschutz und zum Ausfüllen des Antrags habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller Unterschrift des gesetzlichen Vertreters  
minderjähriger Antragstellerinnen/Antragsteller

Hinweis:  Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis. Ihre Angaben werden aufgrund der   §§ 60 – 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB) 
und der §§ 67 a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die  Leistungen nach dem BKGG und SGB XII erhoben. 
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Anlage für Schulausflüge/Klassenfahrt
Bestätigung der Schule / Kindertagesstätte

( v o n  A n t r a g s t e l l e r i n / A n t r a g s t e l l e r  a u s z u f ü l l e n ) Hinweise auf der letzten Seite beachten!

Wohngeldnummer

Name, Vorname  
(der Antragstellerin/des Antragstellers)

Straße, Hausnr.

PLZ und Wohnort

Angaben zum Schüler/zur Schülerin/zum Kind:

(Name) (Vorname) (Geburtsdatum)

( v o n   d e r   S c h u l e   /   K i n d e r t a g e s s t ä t t e   a u s z u f ü l l e n )

Schulausflug Klassenfahrt

Angaben zur Klassenfahrt:

bisvom

nach:

Klasse/Gruppe:Schule/Kindertagesstätte:

Kosten des Aufenthaltes je Schüler/in/Kind (ohne Taschengeld): EUR

Bestätigung der Schule/Kindertagesstätte

1. Die Angaben zur geplanten Fahrt und zur Schülerin/zum Schüler/zum Kind sind zutreffend. 
2. Andere Beihilfen/Zuschüsse werden - soweit uns bekannt - nicht gewährt.

Konto der Schule/der Kindertagesstätte:

IBAN

BIC

Name der Bank

(Hinweis: Überweisungen können ausschließlich auf das Konto der Schule/Kindertagesstätte erfolgen!)

Fälligkeit der Zahlungen:

Name

UnterschriftOrt, Datum 

Anspechpartner/in für Rückfragen ist:

Stempel der Schule/Kindertagesstätte

Telefondurchwahl:
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Schulausflüge, Klassenfahrten 
  
Seit dem 1. Januar 2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben der Zahlung des Wohngeldes und 
Kinderzuschlags sowie der Grundsicherungsleistung nach SGB XII und SGB II auch sogenannte Leistungen für Bildung und 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Hierzu zählen auch die Leistungen für 
eintägige Ausflüge in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten. 
  
Wer bekommt diese Leistung? 

·  Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und jünger als 
      25 Jahre sind. Schüler, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen. 
·     Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen. 

  
Was kann übernommen werden? 
Übernommen werden können die tatsächlich anfallenden Kosten für alle eintägigen Ausflüge, die im Bewilligungszeitraum 
stattfinden. Das gleiche gilt für mehrtägige Klassenfahrten. Taschengeld für zusätzliche Ausgaben während des Ausflugs oder 
die Ausgaben, die im Vorfeld aufgebracht werden (z. B. Sportschuhe, Badezeug) werden wird nicht übernommen.  
  
Wie funktioniert das? 
Die Leistungen für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten müssen Sie für jedes Kind gesondert beim 
Landratsamt Deggendorf bzw. Jobcenter Landkreis Deggendorf (die Kontaktadresse finden Sie auf Ihrem Bescheid) 
beantragen. Der Antrag auf Übernahme der Kosten für eintägige Schulausflüge gilt dann ab dem Tag der Antragstellung für 
alle Ausflüge im Bewilligungszeitraum. Der Antrag auf Kostenübernahme für die Aufwendungen für mehrtägige 
Klassenfahrten muss vor Beginn der Fahrt gestellt werden. Leistungen werden frühestens ab Beginn des Monats gezahlt, in 
dem der Antrag gestellt wird. 
  
Die Bewilligungsstelle wird die Leistungen für die Schulausflüge und Klassenfahrten für Ihr Kind vorerst zusagen. Legen Sie 
bitte bei jedem anstehenden Ausflug im Bewilligungszeitraum einen Elternbrief oder ein ähnliches Schreiben der Schule 
bzw. der Kindertageseinrichtung vor, mit dem Sie zur Zahlung der Kosten für den Ausflug aufgefordert werden. Die 
Bewilligungsstelle übernimmt dann die Abrechnung der Kosten. 
  
  
Hinweis zu den mehrtägigen Klassenfahrten:  
Da die Leistungsgewährung für mehrtägige Klassenfahrten örtlich unterschiedlich organisiert sein kann, fragen Sie bitte 
bezüglich des Verfahrens und der zuständigen Stelle in jedem Fall bei der Wohngeldbehörde/Grundsicherungsstelle bzw. 
Jobcenter Landkreis Deggendorf nach. 
   
  
Auskünfte für Bezieher von Kindergeldzuschlag und Wohngeld: 
Landratsamt Deggendorf - Wohngeldstelle -, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf  
A - He Herr Schrimpf 0991/3100-282 
Hi – N Frau Karmann 0991/3100-289 
O - Wa Frau Neudecker 0991/3100-118 
We - Z Frau Weigl 0991/3100-281 
  
Fax: 0991/3100-41-326 
E-Mail: wohngeldstelle@lra-deg.bayern.de 
  
  
Auskünfte für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Grundsicherung):  
Jobcenter Landkreis Deggendorf, Hindenburgstraße 32, 94469 Deggendorf 
Telefon: (0180) 100263251 750, Fax: (0991) 3101 166 
E-Mail: Jobcenter-LK-Deggendorf@jobcenter-ge.de

Leistungen für Bildung und Teilhabe
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Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe – Ausflüge/Klassenfahrten
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Ausfüllen des Antrages
Die Antragstellerin/ der Antragsteller 
erhält folgende Leistungen
Bitte fügen Sie als Nachweis den jeweils aktuellsten Bescheid in Kopie bei! 
 Für die Schülerin/den Schüler/das Kind
wird folgende Leistung für Bildung und Teilhabe beantragt nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II:
 Die oben genannte  Person besucht folgende Schule/Kindertagesstätte im Schuljahr
Bitte legen Sie eine Schulbescheinigung bzw. Bestätigung der Kita bei. 
Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
 
Ich verpflichte mich, alle Änderungen über den Bezug von Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem SGB II dem Landratsamt Deggendorf, Wohngeldstelle unverzüglich mitzuteilen.
 
Die unten stehenden Hinweise zum Datenschutz und zum Ausfüllen des Antrags habe ich zur Kenntnis genommen.
Hinweis:  Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis. Ihre Angaben werden aufgrund der   §§ 60 – 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB) und der §§ 67 a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die  Leistungen nach dem BKGG und SGB XII erhoben. 
Anlage für Schulausflüge/Klassenfahrt
Bestätigung der Schule / Kindertagesstätte
(von Antragstellerin/Antragsteller auszufüllen)
Hinweise auf der letzten Seite beachten!
Wohngeldnummer
Name, Vorname 
(der Antragstellerin/des Antragstellers)
Straße, Hausnr.
PLZ und Wohnort
Angaben zum Schüler/zur Schülerin/zum Kind:
( v o n   d e r   S c h u l e   /   K i n d e r t a g e s s t ä t t e   a u s z u f ü l l e n )
Angaben zur Klassenfahrt:
Kosten des Aufenthaltes je Schüler/in/Kind (ohne Taschengeld):
Bestätigung der Schule/Kindertagesstätte
1. Die Angaben zur geplanten Fahrt und zur Schülerin/zum Schüler/zum Kind sind zutreffend.
2. Andere Beihilfen/Zuschüsse werden - soweit uns bekannt - nicht gewährt.
Konto der Schule/der Kindertagesstätte:
(Hinweis: Überweisungen können ausschließlich auf das Konto der Schule/Kindertagesstätte erfolgen!)
Schulausflüge, Klassenfahrten
 
Seit dem 1. Januar 2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben der Zahlung des Wohngeldes und Kinderzuschlags sowie der Grundsicherungsleistung nach SGB XII und SGB II auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Hierzu zählen auch die Leistungen für eintägige Ausflüge in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten.
 
Wer bekommt diese Leistung?
·  Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und jünger als      25 Jahre sind. Schüler, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen.
·     Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen.
 
Was kann übernommen werden?
Übernommen werden können die tatsächlich anfallenden Kosten für alle eintägigen Ausflüge, die im Bewilligungszeitraum stattfinden. Das gleiche gilt für mehrtägige Klassenfahrten. Taschengeld für zusätzliche Ausgaben während des Ausflugs oder die Ausgaben, die im Vorfeld aufgebracht werden (z. B. Sportschuhe, Badezeug) werden wird nicht übernommen. 
 
Wie funktioniert das?
Die Leistungen für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten müssen Sie für jedes Kind gesondert beim Landratsamt Deggendorf bzw. Jobcenter Landkreis Deggendorf (die Kontaktadresse finden Sie auf Ihrem Bescheid) beantragen. Der Antrag auf Übernahme der Kosten für eintägige Schulausflüge gilt dann ab dem Tag der Antragstellung für alle Ausflüge im Bewilligungszeitraum. Der Antrag auf Kostenübernahme für die Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten muss vor Beginn der Fahrt gestellt werden. Leistungen werden frühestens ab Beginn des Monats gezahlt, in dem der Antrag gestellt wird.
 
Die Bewilligungsstelle wird die Leistungen für die Schulausflüge und Klassenfahrten für Ihr Kind vorerst zusagen. Legen Sie bitte bei jedem anstehenden Ausflug im Bewilligungszeitraum einen Elternbrief oder ein ähnliches Schreiben der Schule bzw. der Kindertageseinrichtung vor, mit dem Sie zur Zahlung der Kosten für den Ausflug aufgefordert werden. Die Bewilligungsstelle übernimmt dann die Abrechnung der Kosten.
 
 
Hinweis zu den mehrtägigen Klassenfahrten: 
Da die Leistungsgewährung für mehrtägige Klassenfahrten örtlich unterschiedlich organisiert sein kann, fragen Sie bitte bezüglich des Verfahrens und der zuständigen Stelle in jedem Fall bei der Wohngeldbehörde/Grundsicherungsstelle bzw. Jobcenter Landkreis Deggendorf nach.
  
 
Auskünfte für Bezieher von Kindergeldzuschlag und Wohngeld:Landratsamt Deggendorf - Wohngeldstelle -, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf 
A - He         Herr Schrimpf         0991/3100-282
Hi – N         Frau Karmann         0991/3100-289
O - Wa         Frau Neudecker         0991/3100-118
We - Z         Frau Weigl         0991/3100-281
 
Fax: 0991/3100-41-326E-Mail: wohngeldstelle@lra-deg.bayern.de
 
 
Auskünfte für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Grundsicherung): 
Jobcenter Landkreis Deggendorf, Hindenburgstraße 32, 94469 DeggendorfTelefon: (0180) 100263251 750, Fax: (0991) 3101 166E-Mail: Jobcenter-LK-Deggendorf@jobcenter-ge.de
Leistungen für Bildung und Teilhabe
10.02
Landratsamt Deggendorf
2014
2011
	AddressGlobalPrefix: Landratsamt Deggendorf
	Address: Herrenstraße 18
	AddressPostalcode: 94469
	AddressCity: Deggendorf
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	AddressEmail: poststelle@lra-deg.bayern.de
	ToAddressHomepage: www.Landkreis-Deggendorf.de
	AddressPhone: (0991) 3100-0
	AddressFax: (0991) 3100-41-250
	CopyRightAktJahr: 
	metaADversion: 
	metaSerial: 1
	metaVersionDatum: 02062021
	metaVersion: 1
	AddressPrefix: Wohngeldstelle
	OrgAddressEmail: wohngeldstelle@lra-deg.bayern.de
	OrgAddressFax: 0991/3100 41 326
	straseX1: Herrenstraße 18
	postleitzahlX1: 94469
	ortX1: Deggendorf
	Textfeld1: 
	Adresse der Kinder: 
	Kontrollkästchen1: 0
	WaffenbesitzkarteNr: 
	Textfeld: 
	ineinemUmfangvon: 
	Quartal: 
	UnterschriftLehrer: 
	OrtDatumSchule: 



